
 Bearbeitung von Jugendsachen 
durch die Polizei  
Von Jürgen Ogrodowski, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Köln 

Vorbemerkungen: 
Die nachfolgende Abhandlung befasst sich im Schwerpunkt mit 
der Zulässigkeit von Zwangsmaßnahmen gegen Kinder und Ju-
gendliche auf Grund der handlungsleitenden gesetzlichen Be-
stimmungen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), der einschlägi-
gen Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) sowie des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) und 
der korrespondierenden Bestimmungen der Polizeidienstvor-
schrift (PDV) 382.  

1.  Einführung1 

Der Verfasser war sieben Jahre Leiter der Kölner Ermittlungskom-
mission „TASNA“, die sich mit der Bekämpfung von Taschen-
diebstahlsdelikten, überwiegend begangen durch bosnische 
Kriegsflüchtlingsfamilien, befasst hat. 

Danach wurde er stellvertretender Leiter im KK 57, zuständig 
u.a. für minderjährige Intensivtäter, in dem er auch heute noch 
tätig ist. Der Autor kann daher auf eine jahrelange Erfahrung im 
Umgang mit Minderjährigen „Straftätern“ zurückgreifen. In die-
sem Aufgabenbereich war es notwendig, dass er sich nahezu 
täglich mit der gesamten einschlägigen Maßnahmenpalette der 
StPO, des PolG und des JGG sowie des SGB III (Kinder- und Ju-
gendhilfe) u.a. auseinander zu setzen hatte. 

Die nachfolgenden Informationen sollen vor allem einen theo-
retischen Überblick über die möglichen Zwangsmaßnahmen ge-
ben, wobei die einschlägigen Maßnahmen ausführlicher, die 
eher selten anzuwendenden Ermächtigungen nur oberflächlich 
erläutert werden. So werden auch die rechtlichen Möglichkeiten, 
die sich aus dem Polizeigesetz ergeben, weitgehend als bekannt 
vorausgesetzt und nur unter bloßem Verweis auf die relevanten 
Vorschriften angesprochen. 

Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein An-
spruch auf Vollständigkeit oder gar Gerichtsfestigkeit gegeben 
wird. Die Ausführungen beruhen auf den oben genannten 
Rechts- und Dienstvorschriften, auf Erfahrungswerten mit den 
beteiligten Kölner Behörden, wie Richterschaft, Staatsanwalt-
schaft, Jugendamt etc. und auf – teilweise zitierten – Gerichtsur-
teilen aus der JURIS-Datenbank. 

Die Jugendkriminalität ist seit Jahren Inhalt von Pressever-
öffentlichungen und aktueller denn je. Dazu haben nicht nur die 
jüngsten Ereignisse in Emsdetten und die vieldiskutierten Amok-
langen beigetragen, sondern auch die schon etwas länger zu-
rückliegende Erscheinungsform der „Crash-Kids“ in Berlin und 
Hamburg sowie die damit einhergehende Diskussion in der Öf-
fentlichkeit, ob geschlossene Heime überhaupt oder vermehrt 
einzurichten seien. 

Da nachweislich nach wie vor ein kleiner Kreis von minderjäh-
rigen Tätern für einen großen Teil der Gewaltkriminalität verant-
wortlich ist, haben viele Polizeibehörden die Bekämpfung der Ju-

gendkriminalität intensiviert. So werden speziell fortgebildete Ju-
gendsachbearbeiter eingesetzt, Intensivtäterkonzepte ent-
wickelt und umgesetzt und Kooperationen mit beteiligten Behör-
den und Trägern der Jugendhilfe eingegangen. 

Dem Jugendsachbearbeiter bleibt es in der alltäglichen Praxis 
jedoch überlassen, ob und welche rechtlichen Maßnahmen er 
gegen Minderjährige treffen kann und darf. Häufig genug setzen 
ihm die Rechtsvorschriften enge Grenzen, die nach Ansicht Ein-
zelner manchmal zu weit gehen.  

Deshalb sollen hier auch die allgemein weniger bekannten 
Möglichkeiten thematisiert werden, um Sprüche oder Gedanken 
wie „das kann doch wohl nicht war sein, wieso wird der wieder 
entlassen“ auf ein erklärbares Maß zu reduzieren. 

Um einen Einstieg in die relativ vielschichtige und teilweise 
komplizierte Thematik zu finden, wird zunächst ein kurzer Über-
blick über die Anwendbarkeit einschlägiger Vorschriften auf Min-
derjährige gegeben. Vorausgeschickt wird die dogmatische „Ein-
stufung“ von Personen im StGB und der StPO. Im Bewusstsein, 
dass Letzteres für viele Leser überflüssig erscheinen mag, halte 
ich jedoch auf Grund eigener Erfahrung aus Fortbildungsver-
anstaltungen oder auch aus Ergebnissen von Vorgangskontrollen 
die entsprechenden Definitionen und Erläuterungen für grundle-
gend und bedeutsam. Nach meiner Auffassung sollten Polizei, 
Justiz und andere beteiligte Behörden mit „einer Sprache“ spre-
chen. Die Informationen dürften deshalb auch hilfreich für Anre-
gungen und Anträge bei den zu beteiligenden Behörden sein. 

2.  Begriffsdefinitionen aus der StPO und dem StGB 

Gegenüber Personen ab einem Alter von 14 Jahren (zur Tatzeit) 
sind das StGB und die StPO anwendbar. Bei 14 bis 21 –jährigen 
Personen (zur Tatzeit) ist das Jugendgerichtsgesetz (JGG) zusätz-
lich zu beachten. Schon hier sei angemerkt, dass das JGG im We-
sentlichen auf dem Erziehungsgedanken aufbaut. Dies zeigt sich 
in der Sanktionsauswahl und –bemessung. Der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz hat herausragende Bedeutung. 

Kinder, also Personen unter 14 Jahren, sind nach § 19 StGB 
schuldunfähig, weil strafunmündig (=absolutes Prozesshindernis 
mit der Folge der Einstellung des Verfahrens). Sie können nach 
der überwiegenden Ansicht in Rechtsprechung und Literatur so-
mit weder „einer Straftat verdächtig“ noch „Beschuldigte“ sein. 
Deshalb lassen nur wenige StPO-Vorschriften Eingriffsmaßnah-
men gegen Kinder zu.  

Dennoch sind die Bürger Straftaten von Kindern nicht schutz-
los ausgeliefert. Der Polizei bleiben zahlreiche Eingriffsmöglich-
keiten auch mit freiheitsentziehendem Charakter, insbesondere 
nach den Polizeigesetzen der Länder sowie Anregungs-bzw. An-
tragsrechte im Privatrecht2 nach den §§ 1631, 1666 BGB und 
dem § 42 SGB VIII ( Inobhutnahme von Kindern und Jugend-
lichen) gegenüber dem Jugendamt.  
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Anmerkung:  
Das PsychKG3 ist erst ab dem 18. Lebensjahr anwendbar. Dies er-
gibt sich zwar nicht unmittelbar aus dem Gesetzestext, sondern 
aus dem Kontext des Gesetzes (Quelle: Kölner Familienrichter). 
2.1  Wie wirkt sich die Strafunmündigkeit der Kinder 
auf die StPO aus? 
Die §§ 152, 161 und 163 StPO fordern als Voraussetzung be-
stimmter strafprozessualer Maßnahmen den Anfangsverdacht 
einer Straftat. Diese muss tatbestandsmäßig, rechtswidrig und 
schuldhaft begangen worden sein4. 

Ein solcher Verdacht liegt (schon) vor, wenn zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte, die auf Tatsachen beruhen (keine Ver-
mutungen), es wahrscheinlich machen, dass ein Tun oder Unter-
lassen den Tatbestand eines Gesetzes erfüllt. 
Beachte: 

Sieht man beispielsweise auf der Streifenfahrt sich prügelnde 
Personen, ist die Polizei nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, 
die Ermittlungen aufzunehmen, da der Verdacht einer Körperver-
letzung vorliegt. Ihr bleibt insofern kein Beurteilungsspielraum. 
So ist auch dann eine Strafanzeige vorzulegen, wenn sich der 
Agierende z.B. auf Notwehr beruft oder Schuldausschließungs-
gründe (u.a. entsprechender Blutalkoholwert) vorliegen könn-
ten. 

Eine Anzeige ist ebenfalls vorzulegen, wenn bei Antragsdelik-
ten kein Strafantrag gestellt wird, denn die StA könnte später öf-
fentliches Interesse an der Strafverfolgung bejahen. Ebenso ist zu 
verfahren, wenn der Vorfall ein Privatklagedelikt beinhaltet und 
der aufnehmende Beamte das öffentliche Interesse verneint. Die 
letztendliche Entscheidung darüber steht – wie bei Antragsdelik-
ten – nur der StA zu.  

Zudem soll es vorgekommen sein, dass einem anzeigeerstat-
tenden Kind seitens der Polizei aufgetragen wurde, zunächst mit 
seinen Eltern bei der Polizei zu erscheinen, da nur diese bei einem 
Antragsdelikt antragsberechtigt seien. Falls dies das Kind vergisst 
oder die Eltern erscheinen nicht und der Beamte schreibt auch im 
Nachgang keine Anzeige, würde der o.g. Verfolgungsverpflich-
tung –trotz fehlendem oder nicht gestellten Strafantrages- nicht 
genüge getan. Der Beamte würde sich möglicherweise dem Vor-
wurf der Strafvereitelung aussetzen. 

Nur die StA hat einen gewissen Handlungsspielraum, den An-
fangsverdacht bei offensichtlich vorliegenden Rechtfertigungs- 
oder Schuldausschließungsgründen zu verneinen, also (zunächst) 
kein Verfahren einzuleiten. Zu denken ist hier an die in der Praxis 
nicht seltenen Fälle, wenn ein Polizeibeamter eine offensichtlich 
rechtmäßige Amtshandlung vornimmt und dann Widerstand ge-
leistet wird, den der Beamte mittels unmittelbaren Zwanges (Kör-
perverletzung z.N. des Gegenübers) bricht. Wenige würden neben 
der Widerstandsanzeige auch noch eine gesonderte Anzeige gegen 
den Polizeibeamten fertigen. Die Polizei legt den Sachverhalt und 
ihr Handeln in der Anzeige wegen Widerstandes ohnehin nieder. 
Die StA bewertet dann auch gleichzeitig das Verhalten des Polizei-
beamten. Insofern wurde dem Ermittlungszwang und der Doku-
mentation aus polizeilicher Sicht ausreichend Rechnung getragen. 

Das Legalitätsprinzip beinhaltet auch, dass bei unklarer Rechts-
lage der StA der Sachverhalt regelmäßig mit einer Anzeige vorzu-
legen ist. Die StA prüft sodann, ob das Verhalten den Tatbestand 
eines Strafgesetzes erfüllt. 

Auch wenn nur strafunmündige Kinder bei einer wechselseiti-
gen Körperverletzung beteiligt sind, hat die Polizei eine Straf-
anzeige zu fertigen. Die Gründe sind in der PDV 382, Ziff. 3.1.1 
nachlesbar aufgeführt. Insbesondere ist anzumerken, dass die 

Strafverfolgungsorgane in diesem Zusammenhang auch hin-
sichtlich mittelbarer Täterschaft ermitteln müssen oder/und auch 
im Hinblick auf zivilrechtliche Forderungen oder den Tatbestand 
der Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht. Zu ergründen 
ist also im Besonderen, ob an einer Tat eines Strafunmündigen 
auch strafmündige Personen beteiligt waren. 
Merke:  
Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, die nach Art. 20 GG Ver-
fassungsrang hat, gibt es jedoch keine Aufklärung „um jeden 
Preis“.  
2.2  Verdächtiger 
Richtet sich der Anfangsverdacht gegen eine Person, handelt es 
sich bei dieser um den Verdächtigen. 
Definition:  
Ein Verdacht besteht nach gängiger Rechtsauffassung schon, 
wenn der Schluss auf die Begehung einer Straftat, auch des Ver-
suchs, gerechtfertigt ist und Anhaltspunkte vorliegen, die die Tä-
terschaft oder Teilnahme des Betroffenen als möglich erscheinen 
lassen, sog. Anfangsverdacht. „Der Anfangsverdacht muss es 
nach kriminalistischen Erfahrungen als möglich erscheinen las-
sen, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt“5.  

Ein Tatverdacht allein begründet aber noch keine Beschuldig-
teneigenschaft, noch zwingt er ohne weiteres zur Einleitung von 
Ermittlungen. Wenn eine Strafanzeige gefertigt wurde, wird ein 
Verdächtiger in vielen Fällen als Beschuldigter zu behandeln sein. 
Beachte:  
Es kommt stets auch auf die (erhöhte) Stärke des Verdachtes an. 
2.3  Beschuldigter 
Wann ist der Tatverdächtige als Beschuldigter zu behandeln? 
Der Verdächtige ist/wird dann zum Beschuldigten, wenn     
a) tatsächliche Anhaltspunkte es wahrscheinlich machen, dass 
diese Person eine Straftat begangen hat oder sie an dieser betei-
ligt war (s.o., also der Verdächtige) und 
b) gesteigerte Verdachtsmomente vorliegen, also weitere Indi-
zien, die den bisherigen Verdacht erhärten bzw. erhöhen. 
Dies hat die Polizei – im Gegensatz zum Vorliegen eines Anfangs-
verdachtes – nach pflichtgemäßem Ermessen zu beurteilen. 
Der Beurteilungsspielraum eines Vernehmenden kann sich in Ab-
hängigkeit zur Stärke des Verdachts jedoch so verengen, dass 
sich der Beschuldigtenstatus automatisch ergibt6.  

In der Praxis gibt es zahlreiche Fälle, in denen zunächst „nur“ 
eine Verdachtslage (im Hinblick auf die Tat) begründet werden 
kann. Dann wird häufig durch weitere Ermittlungen, z.B. durch 
eine – erfolgreiche – Durchsuchung der Tatverdacht zu erhärten 
sein. Auch deshalb hat der Gesetzgeber die Eingriffsschwelle bei 
Maßnahmen wie nach § 102 StPO so relativ niedrig angesetzt. 
Erst dann wird ggf. aus dem Verdächtigen ein Beschuldigter. 

Das in mancher Literatur erwähnte Kriterium der Anzeigener-
stattung oder der Ermittlungsmaßnahmen gegen eine Person 
rechtfertigt somit nicht zwangsläufig die Beschuldigteneigen-
schaft! 

Das Kriterium der Beschuldigteneigenschaft hat Folgen für die 
(kriminal-)polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere in 
Bezug auf Vernehmungen. Die StPO kennt in diesem Zusammen-
hang ausschließlich die Zeugen- und die Beschuldigtenverneh-
mung. Verdächtige sind deshalb „nur“ als Zeugen zu belehren.  

Dies geschah zu Recht in dem gerichtlich bewerteten Fall „Am-
mersee“7. Inhalt des Urteils in Kurzform: ein schon früh im Ver-
fahren wegen Mordes an seiner Ehefrau als tatverdächtig gelten-
der Ehemann wurde lange als Zeuge vernommen und erst dann 
als Beschuldigter belehrt, als nach einer Wohnungsdurch-
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suchung nach § 102 StPO (hier ist nur die Verdächtigeneigen-
schaft gefordert) weiteres Beweismaterial sichergestellt wurde. 
Leitsatz:  
Ist der Täter in einem bestimmten Personenkreis zu suchen, so 
müssen nicht alle Betroffenen zwangsläufig sofort als Beschul-
digte behandelt werden („einer kann es gewesen sein“). 
Zu beachten sind jedoch das neueste Urteil des BGH zu der Aus-
dehnung des materiellen Beschuldigtenbegriffs und den sich da-
raus ergebenden Konsequenzen für die frühzeitige Belehrungs-
pflicht8.  
2.4  Sonderfall 
Allgemein bekannt ist auch die Problematik z.B. bei Verkehrs-
unfällen-, wenn die Polizei am Ereignisort erscheint und den ers-
ten Anwesenden befragt „was ist passiert ?“ 

Diese erste kurze Befragung ist ohne Belehrung zulässig. Erst 
dann, wenn der Beamte den einen als Zeugen und den anderen als 
Verdächtigen/Beschuldigten „qualifiziert“, darf eine weitere Befra-
gung nur mit einer entsprechenden Belehrung fortgesetzt werden. 
Dogmatisch handelt es sich um eine so genannte informatorische 
Befragung eines Zeugen ohne das Erfordernis der Belehrung. 

Verweigert der (später ermittelte) Beschuldigte die weitere 
Aussage, kann/muss das zunächst Erfragte durch die Zeugenver-
nehmung des fragenden Beamten in das Verfahren eingebracht 
werden. 
2.5  Weitere Begriffsbestimmungen 

Angeschuldigter = StA/Anklage § 157 StPO, 
„öffentliche Klage erhoben“ 

Angeklagter = vor Gericht § 157 StPO 
„Eröffnung des Hauptverfahrens“ 

Vermutung  = Möglichkeit, z.B. bei § 102 StPO  
die Erfolgsvermutung 

Verdacht = Wahrscheinlichkeit 
z.B. §§ 102 , 152 StPO 

Dringender  
Verdacht 

= hohe, große Wahrscheinlichkeit 
(„mehr als 50%“) oder dringende 
Gründe, z.B. §§ 112, 111 StPO 

Hinreichender 
Verdacht 

= Wahrscheinlichkeit der Verurteilung 
(§ 203 StPO) StA-Anklage 
(ggf. weniger als dringender TV) 

Befürchtung = mehr als „Vermutung“, weniger als 
„Gefahr“ also ein Stadium zwischen 
„Möglichkeit“ und „Wahrscheinlich-
keit“, so z.B. § 127 b StPO 

Gefahr  = Wahrscheinlichkeit, nach den  
PolGes.,Vergleichbar Verdacht  
nach der StPO 

 
 

(wird fortgesetzt) 
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